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*  Gemäß Satzung werden alle Einladungen und Informationen elektronisch verteilt 

** Alle personenbezogenen Daten werden zur vereinfachten Mitgliederverwaltung elektronisch  

     gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

 

 

Beitrittserklärung 
Närrische Sandhasen Bettingen e.V. 

1.Vorstand Heiko Weidmann, Hauptstraße 8, 97877 Wertheim-Bettingen 

 

Name Vorname 

  

Straße und Hausnummer PLZ Ort 

   

Tel. privat (freiwillige Angabe) Mobil (freiwillige Angabe) 

                                                                          

E-Mail* 

 Schreiben nur per Post 
 

Geburtsdatum Mitgliedsnummer (wird vom Verein ausgefüllt) 

           

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Verein  
und erkenne die gültigen Vereinsstatuten/Satzung,  
sowie die rückseitigen Datenschutzhinweise als bindend an. 

Mein Beitritt erfolgt zum                
(wird vom Verein ausgefüllt)  

 

Mitgliedsbeitrag 

Der Jahresbeitrag beträgt pro Person aktuell 25 €.  

Kinder sind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres beitragsfrei. 
 

Freiwillige Mehrzahlungen werden gerne entgegengenommen. Wunschbetrag bitte angeben:  € 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift (Mitglied bzw. bei Kindern Erziehungsberechtigter) 
 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Närrische Sandhasen Bettingen e.V., Hauptstr. 8, 97877 Wertheim-Bettingen 

Gläubiger-Identifikations-Nr.: DE46ZZZ00000378120 Mandatsreferenz:                      
    

Hiermit ermächtige ich den Närrische Sandhasen Bettingen e.V. jährlich zum 15. Januar den Jahresbeitrag in 

entsprechender Höhe von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Närrische Sandhasen Bettingen e.V. auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. 

Kontoinhaber 

 

Straße und Hausnummer PLZ Ort 

   

IBAN 

 

BIC Bankinstitut 

  

 

   

Ort, Datum  Unterschrift (Kontoinhaber) 
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Datenschutz/Persönlichkeitsrechte –  
Anlage zur Beitrittserklärung Närrische Sandhasen Bettingen e.V.:                            
 
(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über 
persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der 
gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, 
Telefonnummern (Festnetz und Funk), sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum und Funktion(en) im Verein. Jedem 
Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet.  
(2) Als Mitglied des Fastnacht-Verband Franken e.V. und des Bund Deutscher Karneval e.V. sowie evtl. 
zukünftiger Verbände, ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu melden. 
Übermittelt werden an diese z.B. Namen und Alter der Mitglieder, Namen der Vorstandsmitglieder mit Funktion, 
Anschrift, Telefonnummern und E-Mail Adresse.  
(3) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder 
Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge 
erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum 
oder Alter, Funktion(en) im Verein, etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei 
vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.  
(4) Im Zusammenhang mit der Förderung des karnevalistischen Brauchtums, sowie sonstigen satzungsgemäßen 
Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder u.a. in seiner 
Vereinszeitung, Vereinsflyer, am schwarzen Brett, sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos 
zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien, sowie elektronische Medien. Dies betrifft insbesondere 
Teilnehmerlisten, Namenslisten der einzelnen Garden, Ergebnisse, Wahlergebnisse, sowie bei sportlichen oder 
sonstigen Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige Funktionäre. Die 
Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf Name, Vereins- und Gruppenzugehörigkeit, 
Funktion im Verein und - soweit aus sportlichen Gründen (z.B. Einteilung in Altersklassen) erforderlich - Alter oder 
Geburtsjahrgang. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner 
Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein 
entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage.  
(5) In seiner Vereinszeitung, Vereinsflyern, am schwarzen Brett, sowie auf seiner Homepage berichtet der Verein 
auch evtl. über Ehrungen, Jubiläum, Hochzeit, Geburt, besondere Erfolge und Ereignisse, sowie Geburtstage 
seiner Mitglieder. Hierbei können Fotos von Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten 
veröffentlicht werden: Name, Vereinszugehörigkeit und Dauer, Funktion im Verein und - soweit erforderlich - Alter, 
Geburtsjahrgang oder Geburtstag. Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein - unter Meldung von Name, 
Funktion im Verein, Vereinszugehörigkeit und deren Dauer - auch an andere Print- und Telemedien sowie 
elektronische Medien übermitteln. Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied 
jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos, sowie seiner 
personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Der Verein informiert das 
Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung/Übermittlung in diesem Bereich und teilt hierbei auch 
mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt, 
unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung. Der Verein entfernt dann die Daten und Einzelfotos des 
widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf zukünftige Veröffentlichungen / 
Übermittlungen.  
(6) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Funktionsträger des Vereins, 
herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern. 
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z.B. 
Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten gegen schriftliche 
Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung 
finden und die erhaltenen Daten, sobald deren Zweck erfüllt ist, zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden. 
Mitgliedern der einzelnen Altersgruppen können Telefonlisten, bzw. Adresslisten, unter Angabe von Name, 
Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und E- Mail-Adresse zur besseren Kommunikation untereinander 
ausgehändigt werden.  
(7) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der aktuellen Datenschutzgesetze das Recht auf 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung 
sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.  
(8) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Ausführungen stimmen die Mitglieder 
der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen 
Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu 
Werbezwecken) ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das 
Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 
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